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Vorbemerkung

Die Bundespolitik ist nach einem langen Dornröschenschlaf erwacht und hat 
in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen in der Integrations- und Migra-
tionspolitik eingeleitet: Es gibt immer weniger Politiker, die leugnen, dass 
Deutschland zu einem Einwanderungsland geworden ist. Die Integrationsgipfel 
und die Islamkonferenzen haben stattgefunden, es gibt ein nationales Integra-
tionsprogramm und die rechtlichen Möglichkeiten für qualifi zierte Arbeits-
kräfte aus Drittstaaten, nach Deutschland einzureisen, wurden erleichtert.

Und trotzdem greifen diese Reformen zu kurz: Es fehlt z. B. ein Selbstver-
ständnis in Politik und Gesellschaft, das nicht zwischen den „Einheimischen“ 
und den „Eingewanderten“ unterscheidet und stattdessen ein neues gesell-
schaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl unabhängig von ethnischer Zuge-
hörigkeit beschreibt. 

Der Gesprächskreis Migration und Integration der Friedrich-Ebert-Stiftung hat 
deshalb eine Expertengruppe einberufen, um notwendige Perspektivenwech-
sel in der Migrations- und Integrationspolitik auf bundespolitischer Ebene zu 
erarbeiten. In dieses Positionspapier sind  weiterhin Ergebnisse von Work-
shops, Konferenzen und Publikationen des Gesprächskreises Migration und 
Integration eingefl ossen.

Die hier präsentierten Vorschläge dienen der Weiterentwicklung dieser für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft wesentlichen Politikfelder.

Günther Schultze
Friedrich-Ebert-Stiftung
Leiter des Gesprächskreises Migration und Integration
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Zusammenfassung

Trotz der vielfältigen Aktivitäten auf Bundesebene zur  Migrations- und 
Integrationspolitik in den vergangenen Jahren fehlt nach wie vor ein 
schlüssiges Gesamtkonzept. Diese Politikfelder sind zentral für die 
W eiterentwicklung der Demokratie, die Sicherung des Wohlstandes 
und die Beteiligung der deutschen Politik an der Bewältigung interna-
tionaler Herausforderungen. Wir schlagen deshalb fünf Perspektiven-
wechsel auf bundespolitischer Ebene vor:

Ein neues Verständnis von Integration zur Grundlage 
der Politik machen

Ein weiter gefasstes Integrationsverständnis in modernen, heterogenen  
Gesellschaften bezieht alle Menschen und Gruppen ein und ist nicht 
auf Einwanderinnen und Einwanderer und auf kulturelle und  religiöse 
Aspekte beschränkt. „Integration“ in „die“ Gesellschaft gibt es nicht. 
Vielmehr sind die einzelnen Lebensbereiche und die Institutionen die 
Orte, in denen das Zusammenleben gelingt und Zugangswege geöffnet 
oder verschlossen werden. Ziel der Integrationspolitik ist der Abbau 
 sozialer Ungleichheit und die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit. 
Rassistisches Denken und Verhalten ist aufzudecken und zu  bekämpfen. 
Ein sorgfältiger, refl exiver Umgang mit Begriffen ist notwendig, um Aus-
grenzungen zu vermeiden. Die Begriffe „Einwanderinnen“ und „Ein-
wanderer“ und „Einwandererfamilien“ sollten verstärkt in der öffent-
lichen Diskussion verwendet werden.

Die Bundespolitik, Bundesministerien und nachgeordnete 
Behörden interkulturell öffnen

Die Bundespolitik, besonders die Bundesministerien und nachgeord-
nete Behörden, müssen sich interkulturell öffnen. Nicht mehr die Pro-
bleme und Schwierigkeiten, die Einwanderinnen und Einwanderer 
 haben oder machen, dürfen im Mittelpunkt stehen. Interkulturelle 
 Öffnung ist vielmehr ein systematischer, zeitbeanspruchender und 
 ressourcenaufwändiger Prozess der Weiterentwicklung von Politikfel-
dern und Organisationen insgesamt. Bei Gesetzesinitiativen ist z. B. zu 
prüfen, welche Wirkungen sie hinsichtlich des Abbaus sozialer Un-
gleichheit haben. Ein interkulturelles Personalmanagement und ein 
„Einwanderer-Budgeting“ sind einzuführen. Eine unabhängige Evalua-
tion der Migrations- und Integrationspolitik ist für eine kohärente 
 Politikgestaltung notwendig.

Perspektivwechsel 1

Perspektivwechsel 2



WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

5

Perspektivwechsel 3

Perspektivwechsel 4

Perspektivwechsel 5

Kohärente Migrationspolitik gestalten

Notwendig ist eine kohärente Migrationspolitik. Deutschland wird 
auch in Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen auf weitere Einwanderun-
gen angewiesen. Zur Milderung der Folgen der demografi schen Ent-
wicklung ist eine systematische Einwanderungspolitik erforderlich. 
 Neben den bereits eingeleiteten Öffnungsprozessen ist die Einführung 
eines Punktesystems als Steuerungsinstrument sinnvoll. Im Inland 
muss für Einwanderung geworben und im Ausland das Selbstverständ-
nis als Einwanderungsland glaubhaft präsentiert werden.  Migrations- 
und Entwicklungspolitik müssen besser verzahnt werden. Hinsichtlich 
der  Freizügigkeitsrechte in der EU darf es kein Zwei-Klassen-Europa ge-
ben. Die Einwanderung darf nicht zu Lohndumping, Verdrängungspro-
zessen und unzumutbaren Arbeitsbedingungen führen.

Flüchtlingsschutz und humanitäres Aufenthaltsrecht auf 
frühzeitige Teilhabe ausrichten

Der Flüchtlingsschutz und das humanitäre Aufenthaltsrecht sind auf 
frühzeitige Teilhabe der Flüchtlinge auszurichten. Bisher bleibt der Auf-
enthaltsstatus vieler Flüchtlinge über Jahre unsicher, obwohl sich ihre 
Lebensperspektive in Deutschland verfestigt. Deshalb sollten frühzeitig 
Integrationsangebote gemacht werden. Die räumliche Beschränkung 
des Aufenthaltes von Flüchtlingen sollte aufgehoben und die sozialen 
Leistungen an die realen Bedürfnisse angepasst werden. Die Unter-
bringung in Sammelunterkünften sollte die Ausnahme, die in Wohnun-
gen die Regel sein. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Quartiere 
sollten an den Planungsprozessen frühzeitig beteiligt werden. Auf 
 euro päischer Ebene ist eine neue Regelung zur solidarischen Verant-
wortungsteilung bei der Aufnahme von Asylbewerbern notwendig.

Neuordnung der Organisation und der Zuständigkeiten der 
Migrations- und Integrationspolitik ist erforderlich 

Eine neue Organisation der Zuständigkeiten der Migrations- und Inte-
grationspolitik muss der gewachsenen Bedeutung dieser Politikfelder 
gerecht werden. Wir schlagen vor, das durchsetzungsstarke Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales federführend mit diesen Aufgaben 
zu betrauen. Im Bundesministerium des Innern sollen aufenthalts-
rechtliche Fragen und Regelungen zur Staatsangehörigkeit verbleiben. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollte aufgespalten und 
die jeweiligen Fachabteilungen diesen beiden Ministerien zu geordnet 
werden. Das Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration ist aufzulösen. Die Antidiskri minierungs-
stelle des Bundes soll aufgewertet und ausgebaut werden.
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Mehmet ist ein politisch interessierter und aktiver Bürger. In den 1960er 
Jahren aus der Türkei nach Deutschland eingewandert, ist er inzwi-
schen verheiratet und hat zwei in Deutschland geborene und nun er-
wachsene Kinder. Im Betrieb wurde er in den Betriebsrat gewählt und 
hat auch für den kommunalen Integrationsrat kandidiert. Er hat die 
gesellschaftliche und politische Debatte der letzten Jahre in Deutsch-
land intensiv verfolgt. Auf der einen Seite ist er erfreut, dass auch die 
Bundespolitik das Thema „Integration“ entdeckt hat und in den Medi-
en über „Integrationsgipfel“ und „Islamkonferenzen“ berichtet wird. 
Und trotzdem ist Mehmet unsicher geworden und fragt sich, ob dieses 
Land ihn je so akzeptieren wird, wie er ist. 

Er hätte es nicht für möglich gehalten, dass 2010 ein Buch mit dem 
Titel „Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel set-
zen“ große Aufmerksamkeit in den Medien fi ndet und auf breite Zu-
stimmung in der Bevölkerung stößt. Er empfi ndet es als blanken Rassis-
mus, wenn der Autor behauptet, die Bevölkerung in Deutschland werde 
durch Zuwanderer und Zuwanderinnen, vor allem durch muslimische, 
immer dümmer, weil sie aufgrund ihrer genetischen Ausstattung weni-
ger intelligent seien. 

Im November 2011 wurde dann entdeckt, dass die Gruppe „National-
sozialistischer Untergrund“ (NSU) über viele Jahre hin zehn Morde und 
zahlreiche Banküberfälle verübt hat. Ermordet wurden acht türkische 
und ein griechischer Einwanderer sowie eine Polizistin. Deutsche Er-
mittlungsbehörden schlossen bei ihren Ermittlungen von Beginn an 
einen rechtsextremistischen Hintergrund aus und vermuteten „Aus-
einandersetzungen im Ausländermilieu“. Auch die Medien berichteten 
von „Dönermorden“. Der vom Bundestag eingesetzte NSU-Untersu-
chungsausschuss deckte zahlreiche Ermittlungspannen, ein schweres 
Versagen der Sicherheitsdienste und eine systematische Blindheit ge-
gen Rassismus und Rechtsextremismus auf. Dies alles führt dazu, dass 
Mehmets Vertrauen in den deutschen Staat und die deutschen Sicher-
heitsbehörden massiv gestört ist. 

Immer häufi ger wird er außerdem im Betrieb gefragt, ob er Moslem sei, 
was er von Zwangsheirat, Ehrenmorden und Kopftüchern halte und 
wie er die Menschenrechtslage im muslimischen Land XY einschätze, 
obwohl er weder von dort kommt noch jemals dort war. Er merkt, dass 
ein neues Feindbild wirksam ist: „Islam“ und „Muslime“.

1. Die Perspektive eines Einwanderers  

Integration 
aktuelles Thema

Rassismus nimmt zu

Rechtsextremismus 
ist Bedrohung

Islamfeindlichkeit 
verstärkt sich
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Irritiert ist er auch, wenn er von der Bundeskanzlerin hört: „Der Ansatz 
für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert.“ Die Bundesrepublik 
Deutschland hatte doch nie ein politisches Programm oder ein Selbst-
verständnis dieser Art! Andererseits erlebt er die vielfältigen und bun-
ten Lebensformen in seinem Stadtteil. Wie soll denn etwas scheitern, 
das es als politische Ideologie und Programmatik nie gab, andererseits 
aber seit langem Alltag ist? 

Und schließlich liest er auch die zahlreichen Papiere und Aktionspläne 
von politischen und gesellschaftlichen Gruppen, Parteien und Verei-
nen, die gutgemeint und in positiver Absicht „Integration“ verbessern 
und „kulturelle Vielfalt“ fördern wollen. Aufmerksam verfolgt er die 
Talkshows zum Thema, die zum Teil skandalisierend, zum Teil aufklä-
rerisch wirken sollen. Es wimmelt dort von Formulierungen wie: „Viele 
Menschen sind zu uns gekommen...“, „wer hier rechtmäßig lebt, ge-
hört zu uns“, „und deshalb muss sich, wer hier lebt, an die Gesetze 
halten“. Und dann fragt er sich: Wer ist denn mit „uns“ gemeint, gehö-
re ich nach 40 Jahren immer noch nicht dazu? Wer ist denn „wir“ und 
wer sind „die Anderen“? Warum müssen alle immer, wenn es um 
Integra tion geht, betonen, dass man Gesetze einhalten muss? Wenn er 
 diese Selbstverständlichkeiten hört, spürt er das Misstrauen gegen alle 
Einwanderer und Einwanderinnen. 

Auch mit seinen Kindern diskutiert er darüber. Sie berichten von ihren 
Erfahrungen bei der Arbeitssuche, bei der schon ihr ausländisch klin-
gender Name die Chancen schmälert. Und durch die Frage „Wo kommst 
du denn her?“ und die dann auf ihre Antwort „aus Essen“ nachgescho-
bene Frage „Und wo kommst du eigentlich her?“ fühlen sie sich aus-
gegrenzt und nicht anerkannt. Deshalb und weil sie wegen ihrer Zwei-
sprachigkeit und ihrer guten Schulausbildung auch interessant für den 
boomenden türkischen Arbeitsmarkt sind, studieren sie inzwischen 
die dortigen Stellenangebote. 

Politik ignoriert Vielfalt

Unterscheidung „Wir“ 
und „die Anderen“

2. Generation: 
Chancen auf anderen 
Arbeitsmärkten

Wie wird die gegenwärtige Entwicklung und Diskussion in Deutschland von Einwanderinnen 
und Einwanderern wahrgenommen?

• Es wird ihnen vermittelt, dass sie nicht willkommen sind und in erster Linie Probleme 
verursachen.

• Sie erleben vielfältige Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Alltag, im Beruf und 
in der Ausbildung.

• Rechtsextremismus und Rassismus stellen eine spürbare Bedrohung ihrer Existenz und 
Lebensweise dar.

• Deutschland hat noch kein Selbstverständnis als Einwanderungsgesellschaft entwickelt, 
das ein gemeinsames „Wir-Gefühl“ unabhängig von der ethnischen Herkunft beschreibt.
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Diese fi ktive, leider aber realistische Erfahrungen von Einwanderinnen 
und Einwanderern aufgreifende Fallgeschichte verdeutlicht die Not-
wendigkeit von Perspektivenwechsel in der Migrations- und Inte gra-
tionspolitik.

Erst in den 2000er Jahren ist in der Bundespolitik die Einsicht gewach-
sen, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist und die Inte-
gration der Einwanderinnen und Einwanderer und ihrer Kinder eine 
zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe darstellt. In den vergangenen 
Jahren gab es auf Bundesebene zahlreiche Initiativen. Zu nennen sind 
etwa die Integrationsgipfel, die Islamkonferenzen, der Nationale Ak-
tionsplan Integration (NAP), das Nationale Integrationsprogramm 
(NIP) und die Programme und Maßnahmen des Bundesamtes für 
 Migration und Flüchtlinge (BAMF). Verschiedene Ministerien haben 
 eigene Förder programme aufgelegt. 

Die neue Integrationspolitik stellt zweifellos einen Fortschritt dar. 
 Allerdings stehen die tatsächlichen Erfolge und Wirkungen in keinem 
Verhältnis zu der Anzahl der Aktivitäten und ihrer medialen Präsen-
tation.

• Das Risiko arm zu werden lag in der Gesamtbevölkerung 2010 bei 
14,5 Prozent, in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund bei 
26,2 Prozent.1 

• Migrantinnen und Migranten sind etwa doppelt so häufi g auf Sozial-
hilfe angewiesen wie Deutsche ohne Migrationshintergrund.2 

• Bei den Arbeitslosen sind Menschen mit Migrationshintergrund 
überrepräsentiert: Während ca. 20 Prozent der Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund hat, sind es 35 Prozent bei den Arbeitslosen 
im Jahr 2012.3 

2. Perspektivenwechsel in der Integrations- und Migrationspolitik 

 sind notwendig  

Zahlreiche Aktivitäten 
auf Bundesebene

1 Als arm gelten Personen, deren verfügbares Nettoeinkommen unter 60 Prozent des Durch-
schnittseinkommens liegt. Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration 2012: Zweiter Integrationsindikatorenbericht, Berlin, S. 86f.

2 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.) 2009: Wirkungen des SGB II auf Per-
sonen mit Migrationshintergrund.

3 Vgl. Bundesagentur für Arbeit. Menschen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt, Juni 2013.
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• Der Anteil der jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren ohne 
berufl ichen Bildungs- und Hochschulabschluss sinkt, aber bei den 
jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund liegt er weiterhin 
mehr als dreimal so hoch.4 

• Alle bisherigen internationalen vergleichenden Bildungsstudien 
(PISA, Iglu, TIMMS) haben bestätigt, dass die mit einem Migrations-
hintergrund verbundenen Disparitäten in Deutschland größer sind 
als in den meisten anderen OECD-Staaten. Daran hat sich trotz eini-
ger Verbesserungen bis heute nichts geändert. 

Auch in der Migrationspolitik gibt es ambivalente Entwicklungen. 
 Einerseits wurden die Einwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland 
für (Hoch-)Qualifi zierte in den vergangenen Jahren erleichtert, die 
 Bleibeperspektiven für ausländische Hochschulabsolventen verbessert  
und Deutschland hat zumindest zögerlich die Freizügigkeit für die 
 neuen mittel- und osteuropäischen EU-Länder eingeführt. Andererseits 
sind aber die arbeitsmarktbezogenen Steuerungs instrumente nach wie 
vor unzureichend, und vor allem werden die Migrations- und Inte-
grationspolitik immer noch nicht als zusammenhängende Bereiche 
 betrachtet. 

Die Bedeutung dieser Politikfelder für die Zukunft unserer Gesellschaft 
werden unterschätzt und Reformen nur halbherzig angegangen. Auch 
die institutionelle Verankerung der Integrations- und Migrationspolitik 
muss neu geregelt werden. 

Einen besonderen Reformstau gibt es bei der Entwicklung einer huma-
nen Flüchtlingspolitik, wie diverse Gerichtsurteile belegen, die der 
 Politik den gesetzlichen Veränderungsbedarf aufgezeigt haben. 
 
Wir halten deshalb Perspektivenwechsel in fünf zentralen Bereichen 
für notwendig.

Benachteiligungen 
in verschiedenen 
Bereichen

Reformen der 
Migrationspolitik 
unzureichend

Organisationsstruktur 
inadäquat

Neue Flüchtlingspolitik

4 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013: Der vierte Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung, Bonn, S. 212.
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„Integration“ ist ein Dauerthema in der politischen und alltäglichen 
Kommunikation. Der Begriff wird dort fast ausschließlich im Zusam-
menhang mit „Migrantinnen und Migranten“ benutzt. Wir wenden 
uns gegen diese einseitige und verkürzte Verwendung des Integrations-
begriffs. Die Kritikpunkte sind: 

• Integration wird als eine Anstrengung verstanden, die nur von den 
Einwanderinnen und Einwanderern erwartet wird. 

• Integrationsbereitschaft wird gleichgesetzt mit einer vollständigen 
Anpassung (Assimilation) an die Erwartungen der Mehrheitsgesell-
schaft; die Bereitschaft der alteingesessenen Bevölkerung zur Auf-
nahme und Anerkennung der Einwanderinnen und Einwanderer 
wird dagegen nicht thematisiert. In diesem Verständnis erscheint 
 Integration „gelungen“, wenn Einwanderinnen und Einwanderer 
„unsichtbar“ geworden sind. 

• Die Beobachtung der Einwanderinnen und Einwanderer erfolgt pri-
mär in Bezug auf kulturelle Fragen, wobei die „Kultur“ der Eingewan-
derten zumeist als defi zitär wahrgenommen und für Integrations-
schwierigkeiten verantwortlich gemacht wird.

• Dagegen bleiben die gesellschaftlichen Bedingungen, z. B. die Struk-
turen des Bildungssystems und des Arbeitsmarkts und die Institutio-
nen der Einwanderungsgesellschaft in der Beobachtung des Integra-
tionsgeschehens meist ausgeblendet. 

• Dieser enge Integrationsbegriff wird auch auf die dritte Generation 
der Einwandererfamilien angewandt, obwohl diese Menschen hier 
geboren und aufgewachsen sind. Spezielle Maßnahmen und Pro-
gramme, die für Neu-Einwanderer und -Einwanderinnen sinnvoll 
sind, sind für sie unangemessen. Sie müssen vielmehr zur Zielgruppe 
der allgemeinen Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik werden 
und der Gesetzgeber muss sie vor Diskriminierung schützen. 

Neuinterpretation von „Integration“ 

Vor diesem Hintergrund mehren sich die Stimmen, die statt „Integra-
tion“ andere Leitkonzepte wie „Inklusion“ „Teilhabe“, „Diversität“ oder 
„Interkultur“ vorschlagen. Wir wollen jedoch am Integrations begriff 
festhalten, dabei aber die Anregungen der neueren Diskussion auf-
nehmen. 

3. Perspektivwechsel 1: Ein neues Verständnis von Integration 

 zur Grundlage der Politik machen 

Kein enger 
Integrationsbegriff

keine vollständige 
„Anpassung“

Bildung und Arbeit 
nicht ausblenden
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Wir plädieren für einen weiter gefassten Integrationsbegriff, der auf alle 
Menschen und Gruppen anwendbar ist: Integration in die Gesellschaft 
bedeutet Einbeziehung in die Gesellschaft, wofür auch die Begriffe der 
Zugehörigkeit und Teilhabe angemessen sind. Integration der Gesellschaft 
meint den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt. Moderne Gesell-
schaften haben es beständig mit Integrationsproblemen zu tun, die 
meist eben nicht durch Einwanderung verursacht sind. 

Integrationspolitik für alle muss die Wirklichkeit moderner Gesellschaf-
ten anerkennen. Diese zeichnen sich durch wachsende Vielfalt aus und 
sind in sich interkulturell. Die Bevölkerung unterscheidet sich z. B. 
 hinsichtlich ihrer Milieu- und Schichtzugehörigkeit, Bildungsniveaus, 
Einkommenssituation, Familienformen und Wohnsituationen. Außer-
dem prägen unterschiedliche soziale Netzwerke, kulturelle Vorlieben 
und politische, religiöse und weltanschauliche Orientierungen die 
 gesellschaftliche Wirklichkeit. 

Moderne Gesellschaften stehen mithin vor der Herausforderung, 
 Zusammenhalt unter der Bedingung von Vielfalt zu sichern. Wir plä-
dieren nachdrücklich für eine Integrationspolitik, die einseitige Assimi-
lationsansprüche an Einwanderer und Einwanderinnen aufgibt und 
auf dem Konzept einer pluralistischen Integration ruht. Die Grundlage 
des Zusammenlebens sind Recht und Gesetz. 

Unsere Leitidee ist, dass es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht 
werden muss, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dies setzt die An-
erkennung durch andere und einen gleichberechtigten Zugang zu den 
ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Ressourcen der 
Gesellschaft voraus. Dabei hängen die Lebenschancen von Einwande-
rinnen und Einwanderern ganz wesentlich von ihrem rechtlichen 
 Status und von ihrem Zugang zu Bildung, Wohnraum, Erwerbsarbeit 
und sozialen Sicherungssystemen ab. 

Integration in „die“ Gesellschaft gibt es nicht. Integration und die Ver-
wirklichung von Lebenschancen von Einwanderinnen und Ein wan-
derern und von Alteingesessenen vollziehen sich im Kindergarten, in 
der Kita, in der Grundschule, im Verein, in der Gewerkschaft, in 
der Partei, im Betrieb. Institutionen öffnen Zugangswege oder bauen 
Zugangsbarrieren auf. Im Stadtteil lebt man zusammen, in der Freizeit 
trifft man sich. Ob das Zusammenleben problemlos gelingt oder 
 schwierig ist, hängt nicht zuletzt von den Fähigkeiten der beteiligten 
Akteure zur Anerkennung der anderen ab, von ihren interkulturellen 
Kompetenzen und ihrer Bereitschaft, Kompromisse auszuhandeln. Ver-
teilungs- und Anerkennungskonfl ikte gibt es in allen modernen Gesell-
schaften, durch Einwan derung werden sie vielfältiger. Das politische 
Augenmerk ist vor allem auf solche Mechanismen zu richten, die aus 
(kultureller) Verschiedenheit soziale Ungleichheit erwachsen lassen.

Integration betrifft 
alle Menschen und 
Gruppen

Vielfalt moderner 
Gesellschaften

Herausforderung 
„Zusammenhalt“

Gleichberechtigten 
Zugang ermöglichen

Integration in „die“ 
Gesellschaft gibt es 
nicht
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Sinnvoll ist die Unterscheidung von struktureller Integration (z. B. Ein-
gliederung in Arbeit und Beschäftigung), sozialer Integration (z. B. Netz-
werke, Freundschaften, Gruppenzugehörigkeiten), kultureller Integra-
tion (z. B. berufl iche und schulische Kenntnisse, Sprachniveau, norma-
tive Orientierung) und identifi kativer Integration (z. B. Zugehörigkeits-
gefühle zur Gesellschaft). Es ist jedoch auch aus wissenschaftlicher 
Perspektive strittig, in welcher Beziehung diese Bereiche zueinander 
stehen. Offensichtlich ist nur, dass die strukturelle Integration in der 
Regel die Beteiligungschancen in den anderen Integrationsbereichen 
prägt und dass sich kulturelle und normative Integrationsansprüche in 
einer zunehmend heterogenen Gesellschaft nicht abschließend defi -
nieren lassen. Auch diese Dimensionen der Integration betreffen alle 
Menschen. 

Wir müssen erkennen, dass es auch in unserer Gesellschaft Rassismus 
gibt. Die Aufarbeitung der NSU-Morde hat dies gezeigt (siehe Einlei-
tung). Rassistische Denkstrukturen zeichnen sich aus durch:

• die nachdrückliche Betonung von tatsächlichen oder fi ktiven Unter-
schieden von Menschen;

• die Wertung dieser Unterschiede zum Nutzen des Rassisten und zum 
Schaden des Opfers;

• die Verabsolutierung und Verallgemeinerung dieser Unterschiede auf 
eine ganze Gruppe;

• die Legitimierung von Privilegien, ja sogar von Aggressionen und 
Gewalt, gegenüber den Ausgegrenzten.

Werden scheinbare biologische oder genetische Unterschiede zur Grund-
lage des Denkens und Handelns genommen, spricht man von biologi-
schem Rassismus; dienen kulturelle Differenzierungen der Ausgrenzung, 
handelt es sich um kulturellen Rassismus. Zur Integrationspolitik gehört 
für uns deshalb eine Aufdeckung von rassistischen Denkstrukturen in 
allen Bereichen sowie ihre Bekämpfung.
 
Im Gegensatz dazu sind soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
Werte, die für den Zusammenhalt der Gesellschaft entscheidend sind. 
Das Gleichheitspostulat darf aber nicht nur auf die Ausgangsbedin-
gungen bezogen bleiben, sondern muss auch die Gerechtigkeit in der 
Verteilung von Lebenschancen (Verteilungsgerechtigkeit, Teilhabege-
rechtigkeit) einbeziehen.

Gleichberechtigte Teilhabe und kulturelle Anerkennung sind Leitlinien 
einer konsequenten Integrationspolitik. Sie ist darauf ausgerichtet, 
 allen Bürgerinnen und Bürgern eine ökonomisch gesicherte Existenz, 
eine selbstständige Lebensführung und kulturelle Entfaltung zu ermög-
lichen. Sie muss vor allem die Lebensperspektiven von marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen verbessern.

Unterschiedliche 
Dimensionen der 

Integration

Rassismus aufdecken

Soziale Gerechtigkeit 
und Anerkennung 

als Ziel 
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Zugehörigkeit anerkennen und Ausgrenzung vermeiden

Der deutschen Einwanderungsgesellschaft fällt es schwer, eine ange-
messene Bezeichnung für Einwanderinnen und Einwanderer und ihre 
hier geborenen Kinder zu fi nden.

Der Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ wurde erstmals im 
Jahr 2005 vom Statistischen Bundesamt im Rahmen des Mikrozensus 
verwendet. Das war hilfreich, um das vorher unterschätzte Ausmaß der 
Einwanderung nach Deutschland sichtbar zu machen. Nun wurde 
deutlich, dass jeder fünfte Einwohner Deutschlands einen Migrations-
hintergrund hat. 

Gleichwohl ist der Begriff problematisch, weil viele Betroffene mit 
 dieser Zuschreibung nichts anfangen können. Sie sehen vielmehr ihre 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft in Frage gestellt. Außerdem reduziert 
das Merkmal „Migrationshintergrund“ individuelle Einmaligkeit in 
 unzulässiger Weise.

Auch das unter bevölkerungsstatistischen Gesichtspunkten durchaus 
begründbare Nationenkonzept kann zu neuen Grenzziehungen füh-
ren. Angesichts der höchst unterschiedlichen Lebenslagen ist es inzwi-
schen unangemessen, verallgemeinernd von „den“ Italienern, Vietna-
mesen oder Rumänen zu sprechen. Nationale Herkunft ist nur ein 
 Aspekt der Lebenslage von Individuen und Bevölkerungsgruppen. 

Einen Beitrag zu einer Integrationspolitik leisten hingegen empirische 
Analysen, die auf die Zugehörigkeit von Einwanderern und Einwande-
rinnen zu bestimmten Milieus abstellen. Milieus sind geprägt durch 

Kategorie: Menschen 
mit Migrationshinter-
grund

Grenzziehung durch 
Nationenkonzept

Neuer Ansatz: 
Milieukonzepte

Wodurch zeichnet sich das neue Integrationsverständnis aus?

• Ein weiter gefasster Integrationsbegriff bezieht sich auf alle Menschen und Gruppen 
unserer Gesellschaft.

• Er ist nicht auf kulturelle und religiöse Aspekte des Zusammenlebens begrenzt.

• Integration in „die“ Gesellschaft gibt es nicht. Moderne Gesellschaften sind vielfältig 
differenziert in unterschiedliche Lebensbereiche, Bevölkerungsgruppen und Milieus. 

• Die Institutionen einer Einwanderungsgesellschaft müssen sich der ethnischen, sozialen 
und kulturellen Vielfalt der Bevölkerung anpassen und Zugangswege schaffen.

• Rassistisches Denken und Handeln sind aufzudecken und zu bekämpfen.

• Das Ziel der Integrationspolitik ist der Abbau sozialer Ungleichheiten und die Verwirk-
lichung sozialer Gerechtigkeit.
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Wertorientierungen, Lebensstile und soziale Lagen. Menschen des 
 gleichen Milieus, aber mit unterschiedlichem Migrationshintergrund 
verbindet z. B. mehr miteinander als Landsleute aus unterschiedlichen 
Milieus. 

Nationale Stereotypen prägen oft unbewusst unsere Alltagswahrneh-
mung und unsere Weltsicht. Nötig ist deshalb ein bewusster Umgang 
mit ethnischen und kulturellen Kategorisierungen im öffentlichen Dis-
kurs. Nationale Herkunft, kulturelle Eigenheit sowie ethnische und 
 religiöse Zugehörigkeit sind keine Wesensmerkmale von Menschen. 
Ihre Bedeutung lässt sich nur im Kontext sozialer Prozesse der Fremd- 
und Selbstzuschreibung verstehen. Einwanderinnen und Einwanderer 
entwickeln z. B. Bindestrich-Identitäten, wie „Deutsch-Türke“ oder 
hybride Identitätskonstruktionen wie „Kölner mit türkischer Her-
kunft“, die verschiedene Welten und Erfahrungen zusammenbinden. 

Für die politische und gesellschaftliche Debatte schlagen wir vor, ver-
stärkt die Begriffe „Einwanderinnen und Einwanderer“, „Einwander-
familien“ zu verwenden und von der „zweiten bzw. dritten Einwan-
derergeneration“ zu sprechen. In wissenschaftlichen Analysen können 
durchaus andere Kategorisierungen sinnvoll sein, wobei die jeweiligen 
Ziele der Untersuchungen deutlich gemacht werden sollten. 

Weshalb sind Begriffe und Kategorisierungen so wichtig?

• Begriffe prägen die Weltsicht und Bewertungen von Menschen, bestimmen Diskurse und 
können ein- oder ausgrenzend wirken.

• Der Begriff „Mensch mit Migrationshintergrund“ hat die Tatsache deutlich gemacht, dass 
Deutschland ein Einwanderungsland ist. Als Begriff zur Beschreibung der differenzierten 
Lebenslagen und Lebenswelten der Einwanderinnen und Einwanderer ist er aber unge-
eignet.

• Ein sorgfältiger, refl exiver Umgang mit kulturellen und ethnischen Zuschreibungen ist 
erforderlich.

• Verwendet werden sollten vor allem die Begriffe „Einwanderinnen und Einwanderer“ 
und „Einwandererfamilien“.

Refl exiver Umgang 
mit Begriffl ichkeiten 

erforderlich

Einwanderinnen und 
Einwanderer als positiv 

besetzte Begriffe
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4. Perspektivwechsel 2: Die Bundespolitik, Bundesministerien 

 und nachgeordnete Behörden interkulturell öffnen

Wenn Deutschland kulturell, ethnisch und von den Lebensformen her 
vielfältiger wird, muss sich auch die Integrationspolitik auf Bundes-
ebene diesen Veränderungen anpassen. Notwendig ist ein strategisches 
Gesamtkonzept.

Als Begriff für diese umfassende Strategie hat sich „Interkulturelle Öff-
nung“ (IKÖ) durchgesetzt. Er konkurriert mit anderen Begriffen, wie 
z. B.  „Integration als Querschnittsaufgabe“ oder „Integrations-Main-
stream“ oder „Cultural Mainstream“. Neuerdings ist „Diversity Mana-
gement“ modern. Wichtiger als eine Debatte um die Bezeichnung sind 
aber die Inhalte und Ziele dieser Konzepte. 

Bei der Umsetzung von Konzepten zur Interkulturellen Öffnung in Insti-
tutionen, Ämtern und Unternehmen erfolgt häufi g eine zweifache Eng-
führung: Zum einen wird darunter lediglich die Einstellung von Men-
schen mit Migrationshintergrund verstanden, die dann für „Integra-
tion“ zuständig sind. Die Fort- und Weiterbildung der gesamten Beleg-
schaft, inklusive der Führungskräfte, mit dem Ziel der interkulturellen 
Kompetenzvermittlung gerät so aus dem Blickfeld. Zum anderen wird 
die Interkulturelle Öffnung auf die Gestaltung spezifi scher an Einwan-
derinnen und Einwanderer gerichteter Angebote verengt. Besonders 
wichtig ist jedoch z. B. die Öffnung der kommunalen Regelangebote für 
Einwanderinnen und Einwanderer. 

Der grundlegende Perspektivenwechsel eines IKÖ-Konzeptes auf Bun-
desebene besteht darin, dass nicht mehr die (angeblichen oder tatsäch-
lichen) Probleme und Schwierigkeiten, die Einwanderinnen und Ein-
wanderer machen oder haben, im Mittelpunkt stehen. Gefragt wird 
vielmehr, wie sich Organisationen und politische Konzepte ändern 
müssen, um dem Ziel der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit in der 
Einwanderungsgesellschaft näher zu kommen. 
 
Interkulturelle Öffnung ist ein Instrument mit dem Ziel der gleichbe-
rechtigten Teilhabe und der Verwirklichung von Chancengleichheit 
von Einwanderinnen und Einwanderern und ihrer Kinder in allen 
 Lebensbereichen und in allen Politikfeldern. Das Besondere ist, dass 
IKÖ-Prozesse die gesamte Organisation und ein gesamtes Politikfeld 
und nicht nur einzelne Themen und Bereiche betreffen.

Interkulturelle Öffnung 
als umfassende Strategie

Keine Engführung des 
Konzeptes

Organisationen fi t 
machen für die Einwan-
derungsgesellschaft
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Wie kann ein solcher Prozess organisiert werden?

Der Prozess der Interkulturellen Öffnung ist zeit- und ressourcenauf-
wändig. Wenn er erfolgreich sein soll, ist eine „strategische Steuerung“ 
erforderlich. Sie umfasst die Phasen: Vorbereitung und Sensibilisierung, 
Bestandsaufnahme, Ziele vereinbaren und Handlungsfelder festlegen, 
Handlungskonzepte entwickeln und umsetzen und Wirkungen analy-
sieren und in neue Handlungskonzepte einfl ießen lassen. Integrations- 
und Migrationspolitik sind nicht mit einem speziellen Programm oder 
einem Gesetz abgeschlossen, sondern werden so als Daueraufgabe staat-
licher Politik defi niert und konzipiert. 

Von entscheidender Bedeutung ist, dass der gesamte Prozess „von oben 
gewollt“ (Top-Down) und „von unten getragen“ (Bottom-Up) wird. 
Eingeleitet wird die IKÖ mit einer Vorbereitungs- und Sensibilisierungs-
phase. IKÖ kann nur funktionieren, wenn die Bundesregierung und die 
Bundesminister diese Veränderungen wollen und den Prozess initiieren 
und aktiv mittragen. Migrations- und Integrationspolitik müssen zur 
Chefsache werden. Es muss ein neues Leitbild, ein neues Selbstver-
ständnis der Einwanderungsgesellschaft formuliert werden, das die 
oben beschriebene Teilung der Bevölkerung in „Wir“ und „Die“ über-
windet. 

Aufgabe der Bundesregierung ist es, diese politische Prioritätensetzung 
in die Ministerien und nachgeordneten Behörden zu tragen, um so den 
Politik- und Perspektivwechsel in Gang zu setzen. Es folgt eine nicht zu 
kurze Phase, in der die Abteilungen, Referate und sonstigen Arbeits-
einheiten dieses neue Leitbild diskutieren und die Relevanz für ihre 
Arbeit einschätzen. 

Alle Ministerien listen auf, welche speziellen Angebote zur Integra-
tionsförderung bestehen und in welchen Bereichen sie mit Einwande-
rungsfragen befasst sind. Auch durchforsten sie die Politikbereiche, bei 
denen Fragen der Integration und Migration nicht im Mittelpunkt ste-
hen oder noch nicht berücksichtigt sind. Bundesprogramme sind z. B. 
hinsichtlich der Einbeziehung von Einwanderinnen und Einwanderern 
zu evaluieren. Gesetze müssen auf ihre Auswirkungen hinsichtlich der 
Verwirklichung von Chancengleichheit überprüft werden. 

Bei der Zielentwicklung müssen alle Beteiligten einbezogen werden. 
Ziele, wie z. B. „Wir wollen die Integration verbessern“ oder „Wir wer-
den die Teilhabemöglichkeiten der Einwanderer erhöhen“, bleiben in 
der Regel wirkungslos, weil niemand weiß, was konkret  getan werden 
soll. Entscheidend ist, dass die Ziele einen engen Bezug zur  Praxis ha-
ben. Sie sollten dem SMART-Prinzip (spezifi sch, messbar, attraktiv, 
 realistisch und terminiert) folgen. 

Phasen der IKÖ

„Top-Down“- und 
„Bottom-Up“-Prinzip

Bestandsaufnahme in 
den Organisationen

Konkrete 
Zielformulierung
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Analog zum „Gender-Budgeting“ sollte weiterhin bei der Haushalts-
erstellung und Mittelvergabe ein „Einwanderer-Budgeting“ umgesetzt 
werden mit dem Ziel, die Gleichstellung der Einwanderinnen und 
 Einwanderer zu fördern. Die Verteilung der fi nanziellen Ressourcen hat 
unmittelbaren Einfl uss auf die Lebensverhältnisse einzelner Gruppen. 
Die Einnahmen und Ausgaben des Staates sollten hinsichtlich ihrer 
Wirkungen zum Abbau der Benachteiligungen von Einwanderinnen 
und Einwanderern überprüft werden.

Und schließlich ist ein systematisches interkulturelles Personalmanage-
ment der Ministerien zentraler Bestandteil der Interkulturellen Öff-
nung. Hierzu gehören z. B. das Personalmarketing, die Personalauswahl, 
die Personalführung und die Personal- und Organisationsentwicklung 
und die Förderung der interkulturellen Kompetenz aller Beschäftigten. 

Was heißt Interkulturelle Öffnung auf Bundesebene?

• Bisherige Ansätze der Interkulturellen Öffnung auf Bundesebene greifen zu kurz.

• Interkulturelle Öffnung ist ein systematischer, zeitbeanspruchender und ressourcen-
aufwändiger Prozess der Veränderung von Politikfeldern und Organisationen.

• Interkulturelle Öffnung muss durch die Spitzen der Politik und der Ministerien eingeleitet 
werden und muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien einbeziehen.

• Ein „Einwanderer-Budgeting“ sollte eingeführt werden.

• Bei Gesetzesinitiativen ist z. B. systematisch zu prüfen, welche Wirkungen sie hinsichtlich 
des Abbaus sozialer Ungleichheit von Einwanderinnen und Einwanderern haben.

• Ein systematisches interkulturelles Personalmanagement ist einzuführen.

Einwanderer-Budgeting

Interkulturelles 
Personalmanagement

Integrationsmonitoring 
wichtig

Neue Fragestellungen 
und Indikatoren sind 
nötig

Integrationsmonitoring und Evaluation

Integrationsmonitoring und Evaluation sind zentrale Bestandteile zur 
Weiterentwicklung der Integrationspolitik. Die Bundesregierung hat 
2009 und 2012 Integrationsindikatorenberichte vorgelegt. Zudem gibt 
es zahlreiche empirische Forschungsprojekte, u. a. vom Sachverstän-
digenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, die neue 
Ergebnisse und Sichtweisen in die Diskussionen einbringen. 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse leisten wichtige Beiträge für eine 
differenzierte Analyse des Integrationsgeschehens. Kritisch anzumer-
ken ist jedoch, dass die Beobachtung des Integrationsgeschehens im 
Wesentlichen aus der Perspektive der Einwanderungsgesellschaft er-
folgt, sich auf die Einwanderinnen und Einwanderer konzentriert und 
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die Integrationsbereitschaft der alteingesessenen Bevölkerung vernach-
lässigt. Die fortschreitende Vielfalt der (Migrations-)Bevölkerung er-
laubt aber immer weniger verallgemeinernde Aussagen: Generationen-
zugehörigkeit, regionale Gesichtspunkte, Migrationsbiographien, Inte-
grationsverläufe und Integrationsmuster spielen z. B. eine Rolle. So 
 zeigen die Integrationsindikatorenberichte unter anderem, dass der 
 Migrationshintergrund im Hinblick auf die Teilhabechancen an Be-
deutung verliert, wenn andere Faktoren wie z. B. Alter, Geschlecht, 
Bildung, Einkommen, einbezogen werden. 

Deshalb ist eine grundlegende Neuausrichtung des Integrationsmoni-
torings nötig. Stärker zu berücksichtigen sind schicht- bzw. milieu-
spezifi sche Faktoren, die Integrationsbereitschaft der alteingesessenen 
Bevölkerung und die Perspektive der Einwanderinnen und Einwanderer. 
Längerfristig sollte die Integrationsberichterstattung in die allgemeine 
Sozial- und Bildungsberichterstattung integriert werden. Die Aufmerk-
samkeit sollte verstärkt auf jene Mechanismen gerichtet werden, die 
 bewirken, dass aus Heterogenität soziale Ungleichheiten resultieren. 

Die Vielfalt von Berichterstattungen führt einerseits zu Unübersicht-
lichkeit, andererseits wird dadurch das Wissen vermehrt. Es sollte ge-
prüft werden, ob Doppelarbeit durch ein abgestimmtes Monitoring-
konzept vermieden werden kann. Sinnvoll ist sicherlich eine systema-
tische Zusammenführung der Befunde zur Erleichterung politischer 
Planungsprozesse.

Evaluation ist ein Verfahren, um wissenschaftlich gesicherte Erkennt-
nisse über die Wirkungen von Politiken, Programmen und Maßnah-
men zu gewinnen. Sie bedient sich der Daten aus Monitorings, aber aus 
Monitoring-Daten kann nicht umstandslos auf Wirkungen geschlossen 
werden. 

Die Bundesregierung hat bisher auf eine systematische Evalua tion der 
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans verzichtet. Zwar erfolgt eine 
interne Fortschrittskontrolle der beteiligten Akteure, die aber den An-
sprüchen einer objektiven und umfassenden Evaluation nicht genügt. 
Es fehlt eine externe und langfristig angelegte (Wirkungs-)Evaluation 
der Inte grationspolitik des Bundes und seiner Instrumente, wie sie in 
anderen Politikfeldern (z. B. Arbeitsmarkt- und Familienpolitik) prakti-
ziert wird.

Die Evaluation von Integrationspolitiken stellt ein bisher vernachläs-
sigtes Feld dar. Angesichts zukünftiger Migrationsbewegungen und 
transnationaler Vernetzungen steht die Migrations- und Integrations-
politik vor neuen Herausforderungen. Eine unabhängige Beobachtung 
und Evaluation der Migrations- und Integrationspolitik ist Grundlage 
einer zukunftsorientierten Politik. 

Integrationsmonitoring 
in Sozialbericht-

erstattung integrieren

Evaluation als Grund-
lage einer kohärenten 

Politikgestaltung
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Weshalb ist eine Weiterentwicklung von Integrationsmonitoring und Evaluation wichtig?

• Die bisherigen Berichte konzentrieren sich einseitig auf die „Integrationsleistungen“ 
der Einwanderer und Einwanderinnen.

• Die „Integrationsbereitschaft“ der alteingesessenen Bevölkerung gerät zu selten in 
 den Blick.

• Einwanderungsspezifi sche Indikatoren und allgemeine Indikatoren zur Beschreibung 
der Lebenslage sind miteinander zu verbinden.

• Längerfristig sollte die Integrationsberichterstattung in die allgemeine Sozial- und 
 Bildungsberichterstattung integriert werden.

• Eine unabhängige Evaluation der Migrations- und Integrationspolitik des Bundes fehlt 
bisher, ist aber für eine kohärente Politikgestaltung notwendig. 
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5. Perspektivwechsel 3: Kohärente Migrationspolitik gestalten

Bisherige Reformbemühungen sind unzureichend

Die deutsche Migrationspolitik wurde in den vergangenen 15 Jahren – 
seit die rot-grüne Regierungskoalition 1998 den jahrzehntelangen 
 Stillstand in der deutschen Migrationspolitik beendete – grundlegend 
reformiert. Allerdings sind die Reformen bis heute unvollendet und es 
wurde auch nicht offensiv genug für sie geworben. Die bisherige 
 Öffnung war nicht ausreichend: Der Fachkräftebedarf wird aufgrund 
der demografi schen Alterung und Schrumpfung so schnell wachsen, 
dass nicht nur die inländischen Arbeitskräftepotenziale bei Frauen, 
Menschen mit Behinderung, schlechter Qualifi zierten, Älteren und 
 bereits hier lebenden Einwanderern und Einwanderinnen sehr viel bes-
ser genutzt werden müssen. Auch die Einwanderung muss ausgeweitet 
werden, und dafür muss im In- und Ausland aktiv geworben werden. 
Hier muss ein Perspektivwechsel erfolgen, und die Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik muss so mit der Migrationspolitik abgestimmt 
werden, dass eine kohärente Politik entsteht. 

Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 2000, der Green-
card-Regelung von 2001, die den deutschen Arbeitsmarkt für IT-Fach-
kräfte öffnete, sowie der Reform des Aufenthaltsgesetzes 2004 hat die 
rot-grüne Koalition ab 1998 die Weichen für eine moderne Migrations-
politik gestellt. Die nachfolgenden Regierungen haben weitere Re-
formen unternommen. So wurde für hier ausgebildete ausländische 
 Akademiker und Akademikerinnen der Arbeitsmarktzugang erleichtert. 
Zudem wurde das deutsche Recht an neue EU-Richtlinien angepasst, 
vor allem durch die „Blaue Karte EU“, die Hochqualifi zierten nahezu 
unbeschränkte Einwanderungsmöglichkeiten bietet. Zudem wird 
 derzeit die Beschäftigungsverordnung reformiert, so dass nun auch 
 Beschäftigte in Ausbildungsberufen, also Fachkräfte, Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt erhalten können, wenn sie bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen. 

Angesichts der immensen demografi schen Herausforderungen, vor 
 denen Deutschland steht, insbesondere im Hinblick auf die Alterung 
und Schrumpfung der erwerbstätigen Bevölkerung und die zunehmend 
ungleiche demografi sche Entwicklung, sind diese Reformschritte aber 
immer noch unzureichend. Nicht nur im Hinblick auf das Reform-
tempo, sondern auch auf den Reformumfang. Wichtige Elemente einer 
umfassenden Arbeitsmigrationspolitik fehlen. So ist das System trotz 
der jüngeren Reformen immer noch zu stark nachfrageorientiert; an-

Unvollendete 
Reformen

Neue Einwanderungs-
möglichkeiten eröffnet

Punktesystem fehlt
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Öffentliche Debatte 
fehlt

Deutschland wird nicht 
als Einwanderungsland 
wahrgenommen

Einwanderungssystem 
„aus einem Guss“

gebotsorientierte Elemente, vor allem ein qualifi kationsorientiertes 
Punktesystem, sind zu schwach ausgeprägt.

Ein großes Manko der bisherigen Reformen ist zudem, dass sie nicht 
hinreichend öffentlich kommuniziert wurden. Die bisherigen Versuche 
der Bundesregierung, um Zustimmung für die migrationspolitische 
 Öffnung zu werben, sind zu begrüßen, aber nicht ausreichend. Bislang 
führen politische und wirtschaftliche Entscheider die Einwanderungs-
debatte immer noch weitgehend unter sich, eine breite öffentliche 
 Debatte gibt es nicht. Diese aber wäre für die Akzeptanz weiterer Ein-
wanderung notwendig. Das gilt auch für viele kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die noch nicht erkannt haben, dass Deutschland 
mit den jüngsten Reformen inzwischen ein im internationalen Ver-
gleich offenes Einwanderungssystem hat. Schließlich wird die Öffnung 
auch im Ausland noch nicht hinreichend wahrgenommen, trotz der 
jüngsten Bemühungen der Bundesregierung um eine bessere Außen-
darstellung über das Internet. 

Die Folge ist die paradoxe Situation, dass Deutschland zwar inzwischen 
gute Einwanderungsmöglichkeiten bietet, aber immer noch nicht als 
Einwanderungsland gilt. Die geringe Zahl von in jüngerer Zeit ein-
gewanderten qualifi zierten Arbeitsmigrantinnen und -migranten kann 
dafür als Beleg dienen; sie ist ein deutlicher Hinweis auf strukturelle 
Schwächen gerade bei der Kommunikation der Reformen. Diese Schwä-
chen werden sich, wenn nicht gegengesteuert wird, angesichts der 
 zunehmenden Konkurrenz mit anderen alternden und schrumpfenden 
Industriestaaten um qualifi zierte Arbeitskräfte negativ bemerkbar ma-
chen. Es droht die Gefahr, dass andere Staaten, die eher als einwan-
derungsfreundlich wahrgenommen werden, dann auch tatsächlich die 
erwünschte Einwanderung erhalten. 

Grundlegende Forderungen für die weitere Migrationspolitik 

Erstens muss die begonnene Reform der Einwanderungsregelungen 
zügig vollendet werden, wobei neue angebotsorientierte Elemente, da-
runter insbesondere ein Punktesystem, aufzunehmen sind. Dabei ist 
besonderer Wert darauf zu legen, dass die Regelungen aufeinander be-
zogen sind und sich ergänzen; vor allem aber müssen die Übergänge 
zwischen verschiedenen Statusgruppen (befristet oder unbefristet, qua-
lifi ziert oder hoch qualifi ziert) erleichtert werden. Zudem müssen die 
einzelnen Regelungen ein Einwanderungssystem „aus einem Guss“ erge-
ben; die Regelungen müssen klar, einfach, verständlich und leicht um-
zusetzen sein. Dazu müssen die bestehenden Regelungen weiter durch-
forstet werden, und überfl üssige und verzichtbare Regelungen müssen 
gestrichen werden. Das gilt insbesondere für Regelungen, die aus Angst 
vor Masseneinwanderungen verabschiedet wurden und die noch den 
Geist der früheren Abwehrpolitik gegenüber Einwanderung atmen. 
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 Willkommenskultur 
in Deutschland

Verbindung 
von Migrations- und 
Entwicklungspolitik

Zweitens muss der faktische Paradigmenwechsel zu einer offenen Ein-
wanderungspolitik in Deutschland und im Ausland auch kommuni-
ziert und gelebt werden. Im Inland muss die neue Einwanderungspoli-
tik mit dem Hinweis auf den demografi schen Wandel, die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit und den Beitrag von Einwanderinnen und 
Einwanderern zu Wohlstand und Entwicklung in Deutschland begrün-
det werden, und es muss aktiv für sie geworben werden. Insbesondere 
muss die Information und Ansprache von Unternehmen und Gewerk-
schaften verbessert werden, und es muss eine breite öffentliche Debatte 
unter Einbeziehung gesellschaftlicher Organisationen stattfi nden. Es 
reicht nicht aus, Gesetze zu verabschieden, sie müssen auch gesell-
schaftlich verankert werden. Eine Willkommenskultur in Deutschland 
muss auf der Überzeugung beruhen, dass Einwanderung – gleich ob 
befristet, wiederholt oder dauerhaft – im Interesse Deutschlands ist und 
dass Integration nicht nur eine staatliche und betriebliche Aufgabe ist, 
sondern auch bedeutet, in den Nachbarschaften auf die neuen Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen zuzugehen. Hier sind vielfältige bürgerschaft-
liche Initiativen und Ansätze denkbar, die öffentlich unterstützt wer-
den sollten. Ähnliches gilt auch für die Vermittlung der neuen Politik 
im Ausland. Hierzu müssen im Ausland Informationskampagnen orga-
nisiert werden, in denen potenzielle Einwanderer und Einwanderinnen 
klar und präzise über die deutsche Rechtslage, die faktischen Arbeits-
möglichkeiten in Deutschland und generell über das Leben in Deutsch-
land informiert werden. Zudem müssen kompetente Ansprechstellen 
im Ausland eingerichtet werden, an die sich Einwanderungswillige 
wenden können.

Drittens muss eine größere Kohärenz mit anderen Politikbereichen, ins-
besondere mit der Entwicklungspolitik, hergestellt werden. Zu oft noch 
werden Einwanderungssteuerung und Entwicklungspolitik als getrennte 
Politikbereiche betrachtet und vollzogen. Das widerspricht nicht nur 
dem veränderten Charakter des globalen Wanderungsgeschehens, das 
immer stärker von temporären und zirkulären Wanderungen geprägt 
ist. Auch Rückwanderungen sind zunehmend ein integraler Bestandteil 
von Arbeitsmigration und müssen daher bei der Konzeption von Pro-
grammen systematisch mitbedacht werden. Die Verbindung zwischen 
den Politikbereichen muss auch stärker in den Blick genommen wer-
den, weil Einwanderinnen und Einwanderer inzwischen allein schon 
durch ihre Rücküberweisungen einen weitaus größeren fi nanziellen 
Entwicklungsbeitrag leisten als die gesamte staatliche Entwicklungs-
hilfe aller Industriestaaten. Positive Entwicklungswirkungen entstehen 
aber nicht von selbst, sondern dann, wenn es faire Vereinbarungen mit 
den Herkunftsländern gibt, die Migration gut geregelt ist, Braindrain5 
vermieden wird, die Rechte der Migrantinnen und Migranten gewahrt 

5 Unter „Braindrain“ wird die Auswanderung von (hoch-)qualifi zierten Arbeitskräften ver-
standen, die zu gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Schäden in den Auswande-
rungsländern führt.
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Institutionelle 
Reformen nötig

Keine Ausbeutung und 
Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt

Kein „Zwei-Klassen-
Europa“

Lebenssituation 
von Sinti und Roma 
verbessern 

werden und die Migration entwicklungspolitisch begleitet wird, etwa 
durch migrationspolitische Beratung für die Herkunftsländer, durch 
eine Erleichterung von Rücküberweisungen oder durch Unterstützung 
der entwicklungspolitischen Aktivitäten von Diasporas. 

Viertens erfordert eine größere Kohärenz auch institutionelle Reformen. 
Gerade bezüglich der Frage, wie sich welche Ressorts bei der Gestaltung 
der Migrationspolitik abstimmen, wer die Koordinierung übernimmt, 
wer über die Mittel zur Unterstützung von Migration und Integration 
verfügt und wie die Abstimmung auf europäischer Ebene erfolgen soll, 
besteht Klärungsbedarf. Dabei dürfen institutionelle Reformen und Än-
derungen von Zuständigkeiten nicht Selbstzweck sein, sondern einer 
größeren Wirksamkeit, Transparenz und Sichtbarkeit der staatlichen 
Bemühungen dienen (siehe Perspektivwechsel 5). 

Fünftens kann Einwanderung nur dann positive gesellschaftliche Wir-
kungen entfalten, wenn Verdrängung, Ausbeutung und Diskriminie-
rung auf dem Arbeitsmarkt verhindert und die Rechte der Einwan-
derinnen und Einwanderer gewahrt werden. Immer noch erleben Ein-
wanderinnen und Einwanderer in bestimmten Betrieben, aber auch 
in vielen privaten Haushalten, unzumutbare Arbeitsbedingungen. 
Neue Pfl egekonzepte sind deshalb nötig. Die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns könnte helfen, die schlimmsten Ausbeutungsver-
hältnisse in den Betrieben zu verhindern. Entscheidend sind härtere 
Strafen für kriminelle und ausbeuterische Arbeitgeber und strengere 
Kontrollen. Dafür müssen allerdings auch die personellen und fi nan-
ziellen Voraussetzungen geschaffen werden. Wichtig ist ferner, die 
 Umgehung von Arbeitnehmerrechten durch Scheinselbstständigkeit 
zu verhindern. 

Sechstens stellt schließlich der Umgang mit Einwanderinnen und Ein-
wanderern aus ärmeren EU-Staaten, derzeit vor allem Bulgarien und 
Rumänien, eine besondere Herausforderung dar. Diese Einwanderung 
wird, wie alle einschlägigen Untersuchungen zeigen, zu Unrecht pau-
schal als „Armutswanderung“ abgewertet. In Wirklichkeit ist diese Ein-
wanderung so vielschichtig wie die aus anderen jüngeren Beitrittslän-
dern auch und umfasst auch viele qualifi zierte Einwanderer und Ein-
wanderinnen. Es ist entscheidend, dass die Politik immer wieder darauf 
verweist, dass für Bulgaren und Rumänen die gleichen Freizügigkeits-
rechte wie für alle anderen EU-Bürger gelten und dass es kein „Zwei-
Klassen-Europa“ geben darf. Die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit wird 
für diese Länder Anfang 2014 eingeführt. 

In manche deutsche Kommunen wandern verstärkt Roma und Sinti aus 
diesen Ländern ein. Gründe für ihre Auswan derung sind ihre Perspek-
tivlosigkeit und massive Diskrimi nierungen in den Herkunftsländern. 
Die Verbesserung ihrer Lebens situation in den Herkunftsländern ist 
eine dringende gesamteuropäische Aufgabe. Die besonders betroffenen 
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Kommunen in Deutschland müssen bei der Bewältigung dieser neuen 
Herausforderungen verstärkt durch die Länder und den Bund unter-
stützt werden. Für die Verbesserung der Lebenssituation von Roma und 
Sinti in Deutschland ist die Entwicklung und Umsetzung einer Ge-
samtstrategie von Europäischer Union, Bund, Ländern und Kommu-
nen dringend notwendig. Der auch in Deutschland weitverbreitete 
 Antiziganismus als eine besondere Art von Rassismus muss  gesell - 
schaftlich bekämpft werden. 

Weshalb ist eine neue kohärente Migrationspolitik nötig?

• Zur Milderung der Folgen der demografi schen Alterung und Schrumpfung ist eine gezielte 
und systematische Einwanderungspolitik erforderlich.

• Deutschland hat zwar in den letzten Jahren die Türen vor allem für Hochqualifi zierte 
geöffnet, es fehlt aber nach wie vor im Ausland ein Image als Einwanderungsland.

• Die Reformen müssen weiterentwickelt werden, insbesondere ist die Zeit für die Ein-
führung eines Punktesystems als Einwanderungsinstrument überfällig.

• Migrations- und Entwicklungspolitik müssen besser verzahnt werden.

• Die Politik muss durch Gesetze und Kontrollen verhindern, dass Einwanderungen zu 
Verdrängungsprozessen, Lohndumping und unzumutbaren Arbeitsbedingungen führen. 

• Hinsichtlich der Freizügigkeitsrechte in der EU darf es kein Zwei-Klassen-Europa geben.

• Die Lebensperspektive von Sinti und Roma in Europa muss verbessert werden. Anti-
ziganismus als besondere Form des Rassismus ist zu bekämpfen.



25

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

Herausforderungen in Deutschland

Die Lebenssituation von Asylbewerbern ist ebenso wie die von Gedul-
deten rechtlich auf ein Provisorium ausgerichtet. Der aufenthaltsrecht-
liche Status von Asylbewerbern ist erst nach Abschluss des Verfahrens 
geklärt: Entweder werden sie als Asylberechtigte, Flüchtlinge oder sub-
sidiär Schutzberechtigte anerkannt und erhalten eine Aufenthalts-
erlaubnis mit den daraus resultierenden Rechten, oder sie werden ab-
gelehnt und müssen ausreisen. Geduldete befi nden sich in der 
 formalisierten Illegalität: Ein Aufenthaltstitel wurde nicht erteilt, aber 
solange ein tatsäch liches oder rechtliches Abschiebungshindernis 
 besteht, wird die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt. 

Dementsprechend provisorisch ist der Aufenthalt beider Gruppen aus-
gestaltet. Asylbewerber dürfen innerhalb des ersten Jahres nicht arbei-
ten. Ihre Bewegungsfreiheit ist durch die so genannte Residenzpfl icht 
beschränkt. Sie haben keinen Zugang zu Integrationskursen. Sie sind 
vielfach in dezentral gelegenen Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht. Sie erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
also eine materielle und gesundheitliche Fürsorge, die unterhalb der der 
Regelsysteme liegt. Die Lage von Geduldeten ist weitgehend gleich. 

Aber wie verhält es sich mit dem vermeintlich provisorischen Aufent-
halt tatsächlich? Schauen wir auf die Asylbewerber: 2012 betrug die 
Gesamtschutzquote – Anerkennung als Asylberechtigte, Flüchtlinge 
oder subsidiär Schutzberechtigte – 27,7 Prozent, im Schnitt der vergan-
genen fünf Jahre 28,5 Prozent. Hinzugerechnet werden muss die – 
 empirisch nicht erhobene, Praktikern zufolge aber erhebliche – Zahl 
derer, deren Asylantrag erst vor dem Verwaltungsgericht Erfolg hat. 
Ein erheblicher Anteil bleibt also schon aufgrund der Anerkennung 
als schutzbedürftig langfristig in Deutschland. 

Zum aufenthaltsrechtlichen Verbleib der übrigen 71,5 Prozent gibt es 
keine Studien. Es ist davon auszugehen, dass auch von ihnen viele blei-
ben. Zum einen dürften manche eine Legalisierung des Aufenthalts 
durch Wechsel in andere Aufenthaltszwecke vollziehen, etwa durch 
Heirat oder Geburt von Kindern in Deutschland. Zum anderen ist 
 davon auszugehen, dass ein weiterer Anteil abgelehnter Asylbewerber 

6. Perspektivwechsel 4: Flüchtlingsschutz und humanitäres 

 Aufenthaltsrecht auf frühzeitige Teilhabe ausrichten 

Rechtliches Provisorium

Soziales Provisorium

Tatsächlich längerer 
Aufenthalt
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wegen Ausreisehindernissen nicht abgeschoben werden kann und sich 
in der Menge der zuletzt rund 85.000 Geduldeten wiederfi ndet (Stich-
tag 8/2012). Und auch bei diesen erweist sich die Idee des Provisoriums 
als realitätsfern: Von den Geduldeten lebten 2012 immerhin 46 Pro-
zent länger als sechs Jahre in Deutschland. Von den langjährig Gedul-
deten wiederum haben viele über verschiedene Bleiberechtsregelungen 
zwischen 2006 und 2012 den Weg in eine Aufenthaltserlaubnis gefun-
den. Kurzum: Viele, vielleicht gar der größere Teil von Asylbewerbern 
und Geduldeten, bleiben. 

Stellt sich dies im Einzelfall heraus, setzt der individuelle integrations-
politische Reparaturbetrieb an: Nach langjährigem Aufenthalt ohne 
Zugang zu Integrationsmaßnahmen holen die Betroffenen Sprach-
kenntnisse nach, werden in Qualifi zierungsmaßnahmen vermittelt 
und ihre Reintegration in den Arbeitsmarkt angestrebt. Hier muss ein 
Perspektivwechsel einsetzen, der teils schon vollzogen wird: Es gilt 
nüchtern anzuerkennen, dass viele Asylbewerber und Geduldete dauer-
haft bleiben. Statt langjähriger Desintegration muss frühzeitig gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Den Betroffenen gibt dies mehr 
Selbstbestimmung, dem Staat spart es Arbeits- und Kostenaufwand. 

Dafür sind folgende Maßnahmen zentral: 

• Der Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber ist durch die Neu-
fassung der so genannten Aufnahmebedingungen-Richtlinie auf 
 EU-Ebene schon auf neun Monate abgesenkt worden. Es steht den 
Mitgliedstaaten frei, diese neun Monate noch zu unterschreiten, 
also früheren Zugang zu ermöglichen – ein Freiraum, den sie nutzen 
sollten. 

• Die Beschränkung des räumlichen Aufenthaltes, oft als Residenz-
pfl icht bezeichnet, ist zum einen dadurch abgeschwächt worden, 
dass bei Arbeitsaufnahme eine generelle Ausnahmeregelung gilt. 
Zum anderen haben mittlerweile zehn Bundesländer den landeswei-
ten Aufenthalt ermöglicht, teilweise auch zwischen einzelnen Bun-
desländern. Überfällig ist der nächste Schritt, die räumliche Be-
schränkung des Aufenthaltes für Asylbewerber und Geduldete ganz 
aufzuheben. Allerdings ist es gerechtfertigt, die Betroffenen weiter 
dazu zu verpfl ichten, ihren Wohnsitz in einer bestimmten Gemeinde, 
einem Landkreis oder einem Bundesland zu nehmen, um einen ge-
rechten Kostenausgleich zwischen den Kommunen zu gewährleisten.

• Ebenso sollte Asylbewerbern und Geduldeten der Zugang zu Integra-
tionskursen ermöglicht werden, wie es die Integrationsministerkon-
ferenz 2012 gefordert hat.

• Zuletzt wirkt auch das Asylbewerberleistungsgesetz desintegrierend – 
von geringeren Leistungen, einschließlich medizinischer, bis hin 
zum Sachleistungsprinzip und der Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften. Das Bundesverfassungsgericht hat es 2012 für verfas-

Frühzeitig Teilhabe 
ermöglichen

Arbeitsmarktzugang 
erleichtern

Räumliche Beschrän-
kung des Aufenthaltes 

aufheben

Zugang zu 
Integrationskursen

Asylbewerberleistungs-
gesetz reformieren
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sungswidrig erklärt, ohne dass der Gesetzgeber bislang Konsequen-
zen gezogen hat. Ob man das Gesetz umfassend reformiert oder ab-
schafft, sicher ist, dass die Leistungen für Asylbewerber und Gedul-
dete neu geregelt werden müssen und dabei dem oben genannten 
integrativen Gedanken Rechnung getragen werden muss. 

• Das beinhaltet auch eine Neuorientierung bei der Unterbringung der 
Asylbewerber: Gemeinschaftsunterkünfte sollten nicht länger die 
 Regel, sondern die Ausnahme sein. Besser ist eine Verteilung auf 
Wohnungen über das gesamte Stadtgebiet. Im Übrigen muss bei der 
Unterbringung von Asylbewerbern stets vor Ort aufgeklärt und um 
Verständnis geworben werden, etwa durch Quartiersmanagement. 
Nur so lassen sich Vorurteile abbauen und ablehnende Reaktionen 
der Bewohner und Bewohnerinnen vermeiden. 

Herausforderungen in der Europäischen Union

Eine der wichtigsten Herausforderungen auf EU-Ebene ist die Frage 
nach einer solidarischen Verantwortungsteilung.

Ein Asylbewerber hat in der EU nur Anspruch auf ein Asylverfahren. 
Daher bedarf es einer Verteilung der Zuständigkeiten. Diese sind derzeit 
in der so genannten Dublin-Verordnung normiert. Im Regelfall begrün-
det sie die Zuständigkeit für den Mitgliedstaat, auf dessen Territorium 
der illegale Grenzübertritt erfolgt ist. Folglich haben die Mitgliedstaa-
ten an den Außengrenzen die Zuständigkeit für überproportional viele 
Anträge und klagen, überlastet zu sein. Die Asylbewerber indes sind 
 allein gelassen: In Griechenland beispielsweise gibt es nur geringe 
Chancen, überhaupt einen Antrag stellen zu können. Selbst wer dies 
schafft, hat minimale Anerkennungschancen, und während des Ver-
fahrens drohen Obdachlosigkeit oder Inhaftierung. Auch aus anderen 
Mitgliedstaaten, beispielsweise Ungarn, berichten NGOs ähnliche 
 Zustände. Hinzu kommt, dass die Anerkennungs-, Verfahrens- und 
 Aufnahmebedingungen auf dem Papier EU-weit gleich sind, in der 
 Praxis aber bis heute drastisch auseinanderklaffen. Längst hat sich  unter 
NGOs der treffende Begriff der Asyl-Lotterie durchgesetzt. 

Klar ist deshalb, dass das ungerechte Zuständigkeitssystem langfristig 
durch ein solidarisches System der Verantwortungsteilung ersetzt wer-
den muss. Zu klären ist aber noch, wie dies klug gestaltet werden könn-
te: Zurück zum „free-choice“-Prinzip, wonach ein Asylbewerber selbst 
wählen kann, wo er beantragt? Umverteilung von Personen analog 
zum Königsteiner Schlüssel anhand von Quoten? Finanzieller Ausgleich 
anhand abstrakter Quoten? Zwischenformen zwischen den genannten 
Ansätzen?

Sammelunterkünfte 
vermeiden, Verteilung 
auf Wohnungen

Aufnahme- und 
Anerkennungsverfahren

Solidarische 
Verantwortungsteilung
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Die Suche nach einer Alternative zu Dublin berührt den menschen-
rechtskonformen Umgang mit Schutzsuchenden und damit Grund-
werte der EU. Zudem ist sie für die europäische Integration als solche 
bedeutsam, weil sie die Frage nach dem solidarischen Umgang der 
 Mitgliedstaaten untereinander stellt. Zuletzt berührt sie auch die Inte-
gration in den betroffenen Mitgliedstaaten – Elendslager und Obdach-
losigkeit stoßen die Betroffenen aus und spalten die Gesellschaft. 

Weshalb ist die Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik notwendig?

• Der rechtliche Aufenthaltsstatus vieler Asylbewerber und Geduldeter bleibt über Jahre 
häufi g provisorisch, obwohl sich ihre Lebensperspektive in Deutschland verfestigt.

• Deshalb sollten bereits frühzeitig Integrationsangebote gemacht und Teilhabemöglich-
keiten eröffnet werden. 

• Die räumliche Beschränkung des Aufenthaltes von Asylbewerbern ist gänzlich aufzuheben 
und die sozialen Leistungen für Asylbewerber und Geduldete müssen an die realen 
Bedürfnisse angepasst werden.

• Sammelunterkünfte sollten vermieden und die Unterbringung in Wohnungen zur Regel 
werden. Bei der Unterbringung sind die Bewohnerinnen und Bewohner in den Quartieren 
in Planungsprozesse einzubinden.

• Auf der europäischen Ebene ist eine solidarische Verantwortungsteilung aller Mitglieds-
staaten bei der Aufnahme von Asylbewerbern eine dringende Herausforderung.
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Strukturen der Integrationspolitik

Wer Integrationspolitik als Querschnittsaufgabe politisch ernst neh-
men will, muss sie strukturell wirkungsvoll verankern. Bei der Frage, 
wer für die Integrationspolitik zuständig sein soll, muss die Durch-
setzungsfähigkeit der jeweiligen Institution im Mittelpunkt stehen. 

Die Integrationspolitik ist in den letzten Jahren in öffentlichen Behör-
den und Ministerien stärker institutionell verankert worden. Dies gilt 
für alle Ebenen im föderalen System. Bereits seit 1980 gab es beispiels-
weise in Nordrhein-Westfalen mit den „RAA“ (Regionale Arbeitsstellen 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) 
Strukturen für die Integrationsarbeit vor Ort. In den Landesministerien 
bildeten sich seit den 1980er Jahren erste Referate und Gruppen mit 
Zuständigkeiten für integrationspolitische Themen. Mittlerweile füh-
ren in den meisten Bundesländern die für Integration zuständigen 
 Ministerien diese Aufgabe auch in ihrer offi ziellen Bezeichnung. Die 
konkreten Zuschnitte sind dabei sehr unterschiedlich: In der Mehrzahl 
der Länder ist Integration dem Arbeits- und/oder Sozialministerium 
 zugeordnet. Ein Bundesland, Baden-Württemberg, hat ein eigenstän-
diges Integrationsministerium. 

In der Regel haben diese Landesministerien gesetzgeberische und ver-
waltungstechnische Zuständigkeiten für die Förderung von Chancen-
gleichheit und von zivilgesellschaftlichem Empowerment. Nur in 
Rheinland-Pfalz ist das für Integration zuständige Ministerium auch 
für das Ausländer- und Aufenthaltsrecht zuständig. Neben den Minis-
terien besteht in einigen Bundesländern zudem die Position des „Inte-
grationsbeauftragten“ fort, in anderen wurde dieses Amt in die Struktur 
des jeweils zuständigen Ministeriums eingefügt.

Gerade die für die rechtliche Situation von Einwanderinnen und Ein-
wanderern und ihrer Nachkommen entscheidenden Gesetzesmaterien 
befi nden sich also i.d.R. außerhalb der Zuständigkeit der Integrations-
ministerien.

7. Perspektivwechsel 5: Neuordnung der Organisation und der 

 Zuständigkeiten der Migrations- und Integrationspolitik ist erforderlich 

Kriterium: 
Durchsetzungsfähigkeit

Unterschiedliche 
Lösungen in den 
Ländern
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Auf der Bundesebene ist das Amt der Integrationsbeauftragten im 
 Bundeskanzleramt angesiedelt. Ausreichende Zuständigkeiten besitzt 
es aber nicht. Im Kern beschränkt sich die Tätigkeit der Integrations-
staatsministerin auf die Funktion als „Ombudsmann“ bzw. „Ombuds-
frau“ für die Eingewanderten. Die Einbindung in die Hierarchie im 
Bundeskanzleramt schränkt die Möglichkeit, diese Rolle auch tatsäch-
lich wahrzunehmen, deutlich ein. Zudem fehlt dem Amt eine ange-
messene operative Zuständigkeit: Es ist zwar bei Gesetzesinitiativen 
beteiligt und kann der Bundesregierung Vorschläge machen und Stel-
lungnahmen zuleiten, verfügt aber nicht über ausreichende eigene 
 Mittel zur Umsetzung von Programmen und Initiativen, die über sym-
bolisches Handeln hinausgehen. Außerdem ist der Integrationsstaats-
ministerin durch die Einbindung in die Hierarchie des Bundeskanzler-
amtes die Möglichkeit zum offenen Konfl ikt mit anderen Ministerien 
weitgehend verstellt. Das Bundeskanzleramt ist ein koordinierendes 
Ministerium, das für die politische Feinabstimmung zwischen den 
 Häusern sorgen muss, nicht aber in jede Auseinandersetzung um ein-
zelne Fragestellungen gehen kann.  

Faktisch wird die Integrationspolitik auf Bundesebene im Bundes-
innenministerium (BMI) bestimmt. Neben der Zuständigkeit für das 
Ausländer- und Aufenthaltsrecht sowie für das Staatsangehörigkeits-
recht verfügt das BMI mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) über eine große nachgeordnete Behörde. Das BAMF ist 
u. a. für die Umsetzung von Förderprogrammen und die Organisation 
der Integrationskurse zuständig und betreibt auch wissenschaftliche 
Forschung. 

Im Ergebnis wird in der öffentlichen Wahrnehmung die Integrations-
politik der Bundesregierung vor allem als Sicherheitspolitik wahrge-
nommen. Die Art der Durchführung von „Integrationsgipfel“ und 
 „Islamgipfel“ haben zudem in der Öffentlichkeit dazu beigetragen, das 
Thema Integrationspolitik vor allem mit „dem“ Islam zu verbinden.

Zudem passt die Ressortierung auf Bundes- und auf Länderebene nicht 
zusammen, was die Aushandlungsprozesse im föderalen System er-
schwert.

Ein Ministerium, das entsprechend der in den Perspektivwechseln for-
mulierten Kriterien Politik betreiben könnte, ist also auf Bundesebene 
nicht vorhanden. Die „Aufwertung“ des Amtes der Integrationsbeauf-
tragten als Position im Kanzleramt ist über Symbolpolitik nicht hinaus-
gekommen. Die schwerpunktmäßige Verankerung von Integrations-
politik im Innenministerium führt zu einer politischen Engführung des 
Themenspektrums. 

Unzureichende Kompe-
tenzen des Amtes der 
Bundes-Integrations-

beauftragten

Momentan: BMI und 
BAMF zuständig
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Wir schlagen vor:

Die Integrationspolitik sollte als eigenständige Abteilung in einem 
Bundesministerium verankert werden. Dies würde zum einen das The-
ma endlich ernsthaft „an den Kabinettstisch“ bringen, und zum ande-
ren auch das Ministerium für die Umsetzung der Politik zuständig 
 machen, das sie auch formuliert hat.

Als erste Option bietet sich u. E. eine Eingliederung in das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales an. Gesellschaftliche Teilhabe erfolgt 
in Deutschland nach wie vor in erster Linie über Teilhabe auf dem 
 Arbeitsmarkt. Gerade hier sind Benachteiligungen aktuell zudem be-
sonders hoch. Durch diese neue Zuständigkeitsregelung ist auch eine 
Verbindung von Migrations- und Integrationspolitik leichter möglich. 
Wie oben ausgeführt (Perspektivwechsel 3) gehen wir von einer stärke-
ren Neueinwanderung in Zukunft aus; neue Instrumente der arbeits-
marktbezogenen Einwanderungssteuerung sind nötig. Neben der 
eigenen Umsetzung der Integrationspolitik wäre für das Ministerium 
entscheidend, den Gedanken der Integrationspolitik als Querschnitts-
aufgabe auch in Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien voran-
zutreiben. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Integrationspolitik bei 
einem „starken“, durchsetzungsfähigen Ministerium anzusiedeln, das 
innerhalb der Bundesregierung über Verhandlungsmacht und Einfl uss 
verfügt. Diese neue Zuordnung würde nicht nur der Ressortierung in 
der Mehrzahl der Länder entsprechen, sondern böte auch vielfältige 
fachpolitische Anknüpfungsmöglichkeiten. Das BMAS hat auch Erfah-
rungen in der Projektförderung und der Zusammenarbeit mit Wohl-
fahrtsverbänden und anderen freien Trägern.

Nötig wäre zudem ein Umbau der ausländerrechtlichen Zuständig-
keiten im BMI. Die Auslegung und Weiterentwicklung des Aufenthalts-
rechts sollte in Zukunft von der Prämisse „Wie können die Leute mit 
dem für sie besten Aufenthaltsstatus hier bleiben“ geleitet werden. Ein 
solcher Kulturwandel erscheint möglich, wenn er von der Haus spitze 
gewollt und eingefordert wird. Eine vollständige Herauslösung des Aus-
länder- und Aufenthaltsrechts aus dem Innenministerium  erscheint 
aktuell nicht möglich. 

Geändert werden müsste die Struktur und die Zuordnung des BAMF. 
Die auf Flüchtlingsaufnahme und Flüchtlingsschutz orientierten Ar-
beitseinheiten sollten im Zuständigkeitsbereich des BMI verbleiben,  
aber die für die Inte grationspolitik relevanten Arbeitseinheiten sollten  
in ein neues beim Arbeits- und Sozialministerium angesiedeltes „Bun-
desamt für Integration“ überführt werden. Auch die Zuständigkeit für 
die Ausgestaltung und Umsetzung der Integrationskurse sollten dahin 
verlagert werden. 

Federführung sollte 
im BMAS liegen

BMI weiter zuständig 
für Aufenthaltsrecht

Zuständigkeiten des 
BAMF neu regeln
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Das Amt der Integrationsbeauftragten wird aufgelöst. Wichtig ist 
 jedoch, einen Teil der Ombudsfunktion der Integrationsbeauftragten 
zu erhalten: Hier bietet sich eine Aufwertung der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes an. Erhalten bliebe neben der Zuständigkeit für Dis-
kriminierungen von Menschen mit Migrationshintergrund die Zustän-
digkeit für die weiteren Tatbestände des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG). Eine solche Zuordnung würde auch das Problem 
des Rassismus für ein gutes Zusammenleben ernst nehmen. 

Die Integrationspolitik würde in Zukunft auf Bundesebene dann zum 
einen durch ein neues Bundesministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales und zum anderen durch ein neu aufgestelltes Bundesministe-
rium des Innern verkörpert. Daneben kümmert sich die Antidiskrimi-
nierungsstelle um die Sichtbarmachung und Bekämpfung von Diskri-
minierungen.

Amt der Integrations-
beauftragten aufl ösen, 

Antidiskriminierungs-
stelle aufwerten

Wie sollte eine Neuordnung der Integrations- und Migrationspolitik aussehen?

• Die neue Organisation sollte dem gewachsenen politischen Stellenwert einer Integrations- 
und Migrationspolitik für unsere Gesellschaft gerecht werden.

• Die Zuordnung der Integrationspolitik zum „starken“ durchsetzungsfähigen Arbeits- und 
Sozialministerium erscheint angemessen.

• Das Ausländer- und Aufenthaltsrecht sollte beim BMI verbleiben.

• Die Aufgabenbeschreibung und -zuordnung des BAMF sollten den neuen Strukturen 
angepasst werden.

• Das Amt der Integrationsbeauftragten ist aufzulösen.

• Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird aufgewertet und ausgebaut.
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